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Abstrakt: Gehaltsstrukturen können neben Fixge-
hältern pro Monat und anderen festen Bestand-
teilen auch variable Bestandteile enthalten, die 
zu fest vereinbarten Zeiträumen anhand von defi-
nierten Kriterien ermittelt und ausgezahlt werden. 
Die Kriterien können vom Erfolg des ganzen Un-
ternehmens, von einzelnen Abteilungen und Grup-
pen oder auch von individuellen Zielen abhängen.  
Deutsche Gerichte befassen sich - gerade in wirt-
schaftlich angeschlagenen Zeiten - zunehmend 
mit dieser Thematik und stellen Zielvereinba-
rungen auf den Prüfstand. Arbeitgeber sind von 
daher gut beraten, bestehende Vereinbarungen 
rechtssicher überprüfen und ggf. inhaltlich neu 
ausgestalten zu lassen.

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf hat in 
seinem Urteil vom 30.04.2009 (Az: 11 Sa 1504/08 ) 
folgenden Leitsatz aufgestellt: „Ist in der für ein 
Kalenderjahr von den Parteien betroffenen Tarif-
vereinbarung, deren Nachwirkung für den Fall des 
Nichtzustandekommens einer Folgevereinbarung 
vorgesehen, ist jeglicher Entlastungsnachweis 
des Arbeitgebers, er habe den Nichtabschluss 
einer neuen Zielvereinbarung nicht zu vertreten, 
entbehrlich.“

Streitgegenstand

Das LAG Düsseldorf handelt in seiner Entschei-
dung vom 30.04.2009 den immer wieder in der 
Praxis auftretenden Streit bei Ausscheiden eines 
Mitarbeiters ab, ob und in welcher Höhe dem Mit-
arbeiter noch Ansprüche auf variable Vergütung 
zustehen. Vorliegend ging es um Ansprüche auf 
ein zielabhängiges Zusatzentgelt bei unterbliebe-
ner Folgezielvereinbarung. 

Sachverhalt

Der Kläger war beim beklagten Telekommuni-
kationsunternehmen vom 01.02.2003 bis zum 
31.05.2007 als Projektleiter beschäftigt. Nach 
den schriftlich fixierten Vereinbarungen der Par-
teien, insbesondere nach der Zielvereinbarung 
vom 28.05.2004 für das Jahr 2004 erhielt der Klä-

ger ein Jahreszieleinkommen in Höhe von 100 Pro-
zent, das sich aus einem Festgehalt von 48.500 
Euro brutto und einem variablen Bonusanteil 
von 14.854 Euro brutto zusammensetzte. Der 
variable Anteil des Jahresgehalts ermittelte sich 
aus einer in der Zielvereinbarung 2004 her-
ausgearbeiteten Matrix, nach der der Bonus zu 
20 Prozent von der Erreichung von Unterneh-
menszielen, zu 40 Prozent von der Erzielung 
eines bestimmten Deckungsbeitrages der vom 
Kläger betreuten Projekte und zu weiteren 40 Pro-
zent von der Erreichung kundenbezogener Mei-
lensteine abhing. Zur Geltungsdauer der Zielver-
einbarung fand sich folgende Formulierung: „Die 
Zielvereinbarung wirkt ab dem 01. Januar 2004 für 
mindestens 1 Jahr bis zur Unterzeichnung einer 
neuen Zielvereinbarung.“

Die Beklagte unterbreitete dem Kläger für das 
Jahr 2005 und später am 11.02.2006 eine weitere 
Zielvereinbarung für das Jahr 2006 mit anderen 
Zielen und anderer Gewichtung, die der Kläger in 
beiden Fällen nicht annahm. Nachdem der Kläger 
zum 31.05.2007 ausgeschieden war, machte er 
die Zahlung der variablen Vergütung für die Jah-
re 2005, 2006 und anteilig für 2007 klageweise 
geltend. 

Aufgrund der für das Jahr 2004 vereinbar-
ten Zielvereinbarung hatte der Kläger keine 
variable Vergütung verdient. Er monierte, dass 
die Beklagte die Initiative für den Abschluss von 
Zielvereinbarungen nicht ergriffen habe und zum 
Schadensersatz verpflichtet sei, da sie ihm die 
Möglichkeit genommen habe, auf realistischer 
Grundlage sein Ziel zu erreichen. Auf die Zielver-
einbarung vom 28.05.2004 könne sich die Be-
klagte nicht berufen, da diese Ziele enthalte, die 
von ihm nicht beeinflussbar seien und sich zudem 
die Markt- und Auftragslage verändert habe, so 
dass er seit 2005 nicht mehr in der Lage gewesen 
sei, die Meilensteinvorgabe zu erreichen. Die Kla-
ge wurde in I. und II. Instanz abgewiesen. 
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Begründung

Das LAG Düsseldorf hat in seiner Begründung klar-
gestellt, dass grundsätzlich als Anspruchsgrund- 
lage für eine variable Vergütung wegen einer nicht 
abgeschlossenen Zielvereinbarung nach Ablauf 
der für sie gedachten Zielperiode ein Schadenser-
satzanspruch nach § 280 Abs. 1 und 3 BGB i.V.m. 
§§ 283 S. 1, 252 BGB in Betracht komme. Im vor-
liegenden Fall hat es einen solchen Anspruch je-
doch abgelehnt, da vorliegend eine gültige Zielver-
einbarung, die auch für die Jahre 2005 bis 2007 
gelte, vom 28.05.2004 vorliege. 

Unter Fortführung der Rechtsprechung des Urteils 
des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) vom 10.12.2008 
(Az: 10 AZR 889/07) hat das LAG Düsseldorf zwar 
angeführt, dass der Arbeitgeber eine vertragliche 
Nebenpflicht verletze, wenn er entgegen einer ihn 
treffenden vertraglichen Obliegenheit die Initiative 
zur Führung eines Gesprächs mit dem Arbeitneh-
mer über eine Zielvereinbarung nicht ergreift und 
ein solches Gespräch nicht anberaumt. Allerdings 
sei der Arbeitgeber nach § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB 
nicht zur Leistung von Schadensersatz verpflich-
tet, wenn er das Nichtzustandekommen einer 
Zielvereinbarung nicht zu vertreten habe. 

Sofern der Arbeitgeber nachweisen könne, dass 
er seiner arbeitsvertraglichen Verpflichtung nach-
gekommen sei und dem Arbeitnehmer Ziele vor-
geschlagen habe, die dieser nach einer auf den 
Zeitpunkt des Angebots bezogenen Prognose hät-
te erreichen können, fehle es an einer Verletzung 
der Verhandlungspflicht des Arbeitgebers und da-
mit an einer Voraussetzung für einen Schadens-
ersatzanspruch des Arbeitnehmers. 

Neu herausgearbeitet hat das LAG Düsseldorf, 
dass der Entlastungsnachweis durch den Ar-
beitgeber, für die Tatsache, dass er den Nicht-
abschluss einer neuen Zielvereinbarung nicht zu 
vertreten habe, dann entbehrlich sei, wenn in der 
für ein Kalenderjahr von den Parteien getroffenen 
Zielvereinbarung deren Nachwirkung für den Fall 
des Nichtzustandekommens einer Folgevereinba-
rung vorgesehen sei. 

Trotz Monierung des Klägers, die Zielvereinba-
rung vom 28.05.2004 im Zusammenhang mit 

der Vereinbarung der Nachwirkung würde ihn 
unangemessen benachteiligen, unterzog das LAG 
Düsseldorf die weiter geltende Zielvereinbarung 
vom 28.05.2009 keiner Inhaltskontrolle nach den 
§§ 307 ff BGB und ist somit der Rechtsprechung 
des BAGs, die diese in ihrem Urteil vom 12.12.2007 
-10 AZR 97/07 – aufgestellt hat, gefolgt. Das LAG 
Düsseldorf hat lediglich überprüft, ob die Zielver-
einbarung dem Transparenzgebot gem. § 307 Abs. 
3 Satz 2 i.V.m. § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB entspre-
che und ob die Zielvereinbarung den allgemeinen 
Grundsätzen der Rechtskontrolle gem. § 138 BGB 
standhalte. Das LAG Düsseldorf hat klargestellt, 
dass vorliegend lediglich die Anpassung der wei-
ter geltenden Zielvereinbarung nach den Grund-
sätzen der Störung der Geschäftsgrundlage § 313 
BGB, deren Anforderungen jedoch weit höher lie-
gen, in Betracht käme. Da hier der Kläger keine 
hinreichenden Gesichtspunkte vorgetragen habe, 
hat das LAG Düsseldorf die Klage abgewiesen und 
die Revision zugelassen, die nun beim BAG unter 
dem Aktenzeichen 0 AZR 93/09 anhängig ist. 

Schlussfolgerungen für die Praxis

In der Praxis können zielabhängige Boni grund-
sätzlich durch zwei Varianten gestaltet werden: 

(1) Hier gibt es die Ausgestaltung eines Bonuses 
in Abhängigkeit einer Zielvorgabe, die einseitig 
vom Arbeitgeber in Ausübung seines Direktions-
rechts nach § 106 GewerbeO festgelegt wird. 
Diese Zielvorgabe unterliegt daher der gericht-
lichen Billigkeitskontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB 
und ist durch die Mitarbeiter jederzeit durch eine 
Feststellungsklage überprüfbar. 

(2) Eine andere Gestaltung kann darin liegen, dass 
ein Bonus gewährt wird, soweit vereinbarte Ziele 
erreicht werden. Diese Zielvereinbarung unter-
liegt nicht der Angemessenheitskontrolle nach 
§ 307 Abs. 3 Satz 1 BGB, da allgemeine Arbeitsbe-
dingungen nur dann auf ihre Angemessenheit zu 
überprüfen sind, wenn sie von Rechtsvorschriften 
abweichen oder diese ergänzen. 

Abreden, die ihrer Art nicht der Rege-
lung durch Gesetz oder anderer Rechts-
vorschrift unterliegen, sollen von den Ver-
tragsparteien festgelegt werden müssen, 
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unterliegen nicht der Inhaltskontrolle nach den 
§§ 307 ff BGB. Darunter fallen namentlich Ab-
reden über den unmittelbaren Gegenstand der 
Hauptleistung und des dafür zu zahlenden Ent-
gelts, es sei denn, hierfür bestehen ausnahmswei-
se rechtliche Regelungen, wie sie beispielsweise 
im Arbeitszeitgesetz oder im Berufsbildungsge-
setz zu finden sind. 

Als freie Entgeltvereinbarung sind damit die 
zwischen den Arbeitsvertragsparteien zu 
treffenden Zielvereinbarungen nicht kontroll-
fähig. 

Zudem hat der Arbeitgeber – anders als bei 
einem Bonus in Abhängigkeit einer Zielvorgabe – 
folgende Verteidigungsmöglichkeiten:

Den Arbeitnehmer kann am Nichtzustandekom-
men der Zielvereinbarung ein Mitverschulden tref-
fen, das im Rahmen des Schadensersatzanspruchs 
nach § 254 BGB angemessen zu berücksichtigen 
ist. Dies ist stets dann der Fall, wenn der Arbeit-
nehmer zum Gespräch mit dem Arbeitgeber über 
Vereinbarungen vom Ziel nicht bereit ist. Zu dem 
kann der Arbeitgeber nicht nach § 280 Abs. 1 Satz 
2 BGB zur Leistung von Schadensersatz verpflich-
tet werden, wenn er das Nichtzustandekommen 
einer Zielvereinbarung nicht zu vertreten hat. 

Da wie eben dargestellt, ein solcher Entlastungs-
nachweis des Arbeitgebers immer dann entfällt, 
wenn in die Regelung über den Zielvereinbarungs-
bonus eine Nachwirkungsklausel aufgenommen 
wird, wonach im Falle der Nichteinigung die zu-
letzt vereinbarten Ziele auch in der künftigen 
Zielperiode gelten bis eine neue Zielvereinbarung 
geschlossen wird, ist es zu empfehlen, der Ver-
tragsgestaltung einen Zielvereinbarungsbonus an-
statt des Zielvorgabenbonuses mit einer Nachwir-
kungsklausel zu vereinbaren. Hier kann sich der 
Arbeitgeber nicht nur einfach entlasten sondern 
kann ggf. Einwendungen bezüglich des Mitver-
schuldens des Arbeitnehmers erheben. 

Für den Fall, dass eine Nachwirkungsklausel sei-
tens des Arbeitgebers nicht gewünscht ist, ist 
es für diesen zu empfehlen, möglichst klare Re-
gelungen darüber zu treffen, wer bis zu welchem 
Zeitpunkt welche Handlungen im Hinblick auf die 

anzustrebende Zielvereinbarung vorzunehmen 
hat. Dies deshalb um den im Falle des Streites 
notwendigen Entlastungsbeweis zielgerichtet füh-
ren zu können. 

Kann der Entlastungsbeweis geführt werden oder 
ist dieser nicht wie oben erläutert zu führen, hat 
dies zur Folge, dass der Mitarbeiter nur unter den 
entsprechenden Voraussetzungen des § 313 BGB 
eine Anpassung der Zielvereinbarungen verlangen 
kann, so dass insgesamt von einer für den Arbeit-
geber günstigen Vertragsgestaltung im Rahmen 
des variablen Entgelts zu sprechen ist.
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Unternehmenskurzprofil der  
BRAICONN Deutschland

Die BRAICONN Deutschland ist 
das Top-Management- und Exper-
tennetzwerk für Planung und Um-
setzung in den Themenbereichen

•	 Strategie 
• 	Marketing & Vertrieb 
• 	Prozesse & Organisation 

• 	Information Management 

Darüber hinaus stellen wir unseren 
Kunden projekt- und aufgaben-
bezogen Kompetenzen auf Zeit 
(Projektmitarbeiter) zur Verfügung.
 

Unsere Excellence in Branchen

Unsere Beratungsleistungen sind 
branchenneutral. Eine besonders 
ausgeprägte Excellence und Insi-
der-Wissen liegen aufgrund lang-
jähriger Management- und Pro-
jekterfahrung insbesondere für die 
Branchen

•	 des Information Management, 
• 	der Mobilität (Automobil, 
	 Mineralöl) und für

•	 die Versicherung vor.

Competence Network

Das Competence Network der 
BRAICONN Deutschland besteht 
aus hochgradig markt- und pro-
jekterfahrenen Managementbera-
tern und Technologieanalysten. 
Ihre langjährige originäre Erfah-
rung im Top-Management führen-
der internationaler Konzerne und 
großer Unternehmen macht sie zu 
gefragten, praxiserfahrenen Insi-
dern ihrer Branche.


